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Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Dividendenbekanntmachung


ISIN DE0005190003 / WKN 519000 (Stammaktie) und.


ISIN DE0005190037 / WKN 519003 (Vorzugsaktie ohne Stimmrecht)


Die 102. ordentliche Hauptversammlung hat am 11. Mai 2022 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 3.827.306.018,68 € wie folgt zu verwenden:


Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 5,82 € .


je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 € .


auf das dividendenberechtigte Grundkapital (57.686.234 Vorzugsaktien), .


das sind: 335.733.881,88 €


Ausschüttung einer Dividende von 5,80 € .


je Stammaktie im Nennbetrag von 1 € .


auf das dividendenberechtigte Grundkapital (601.995.196 Stammaktien), .


das sind: 3.491.572.136,80 €


Bilanzgewinn 3.827.306.018,68 €


Die Dividende ist am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag zur Zahlung fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Auszahlung ist daher für den 16. Mai 2022 vorgesehen. Die Dividende wird ab diesem Tag über die Clearstream Banking AG durch die
Depotbanken grundsätzlich unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 %) und ggf. Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer ausbezahlt.


Der Abzug der Kapitalertragsteuer sowie des Solidaritätszuschlags entfällt bei inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine „Nicht-Veranlagungsbescheinigung“ des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für inländische
Aktionäre, die bei ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit das Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen aufgebraucht ist.
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Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat
ermäßigen.


München, im Mai 2022


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


Der Vorstand
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Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Zulassungsbeschluss
Zum regulierten Markt wurden mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen: .


.


.


Stück 1.715.000 .


(Euro 1.715.000) .


auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien .


- im Nennwert von jeweils Euro 1,00 - .


aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital .


(Genehmigtes Kapital 2019/I) vom Dezember 2021 .


und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022 .


- dauerhaft globalverbrieft - .


.


- ISIN DE0005190037 - .


(derzeit verbucht unter DE000A3MQBV7) .


.


der .


.


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München .


Frankfurt am Main, 12.05.2022


Frankfurter Wertpapierbörse


Geschäftsführung
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Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Zulassungsbeschluss
Die Geschäftsführung hat beschlossen, zum Börsenhandel und zur Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Börse München zuzulassen:


Stück 1.715.000


auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht


mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie


und ausgestattet mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2022


aus der Kapitalerhöhung 2021 aus Genehmigtem Kapital (2019/I)


- aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm -


ISIN DE0005190037 / WKN 519003


(derzeit verbucht unter ISIN DE000A3MQBV7 / WKN A3MQBV)


der


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,


München


Donnerstag, 12. Mai 2022


BÖRSE MÜNCHEN


Geschäftsführung
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München. 
Dokument für die prospektfreie Zulassung  
 
gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Juni 2017 („ProspektVO“) betreffend  


 
1.715.000 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht  


mit einem Nennbetrag von 1,00 € je Aktie  
mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2022  


– ISIN DE000A3MQBV7 – 
 
aus der im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms der Gesellschaft vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats im Jahr 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen aus genehmigtem Kapital. 
 
Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „BMW AG“ oder 
„Gesellschaft“ genannt) bietet den Mitarbeitern seit dem Jahr 1989 den Erwerb von 
Mitarbeiteraktien an. Die BMW AG möchte die Mitarbeiter mit den Mitarbeiteraktien 
direkt am Unternehmenserfolg der Gesellschaft beteiligen und die Verbundenheit mit 
dem Unternehmen weiter stärken. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der BMW AG, München, vom 16. Mai 2019 hat mit 
Zustimmung der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre vom selben Tag den 
Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15. Mai 2024 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.000.000 € gegen Bareinlagen durch 
Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bisher ausgegebenen 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen, zu erhöhen. Die Ermächtigung kann auch 
mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 
ausgeschlossen. Die neuen Vorzugsaktien dürfen nur zur Begebung von 
Mitarbeiteraktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften 
verwendet werden (Genehmigtes Kapital 2019). Diese Änderung von § 4 Ziffer 5 der 
Satzung betreffend die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2019 ist am 23. Mai 2019 
in das Handelsregister eingetragen worden. 
 
Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat am 9. November 
2021 gemäß dieser Ermächtigung in § 4 Ziffer 5 der Satzung betreffend das 
Genehmigte Kapital 2019 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 
659.684.500 € um 1.715.000 € auf 661.399.500 € durch Ausgabe von 1.715.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 
jeweils 1,00 € (die „neuen Vorzugsaktien“) zum Ausgabebetrag von 60,78 € je neuer 
Vorzugsaktie zu erhöhen.  
 
Der Aufsichtsrat (Prüfungsausschuss) hat diesem Beschluss am 26. November 2021 
zugestimmt. Die neuen Vorzugsaktien waren zur Ausgabe an berechtigte 
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Konzernmitarbeiter bestimmt und sind mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 
2022 ausgestattet. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 1. Dezember 2021 
in das für die BMW AG beim Amtsgericht München geführte Handelsregister 
eingetragen. 
 
Die 1.715.000 neuen Vorzugsaktien wurden mit einer Sperrfrist bis zum 31. Dezember 
2024 an die Mitarbeiter ausgegeben. Die neuen Vorzugsaktien wurden in einer 
Globalurkunde verbrieft, bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt 
und sind seither unter der separaten ISIN DE000A3MQBV7 gebucht. Nach Zulassung 
der neuen Vorzugsaktien zum Handel und zur Preisfeststellung an den 
Wertpapierbörsen zu München (regulierter Markt) und Frankfurt am Main (regulierter 
Markt / Prime Standard) werden diese in die HauptISIN DE0005190037 übertragen. 
 
Die vorgenannten neuen Vorzugsaktien werden am 12. Mai 2022 zum regulierten Markt 
an der Börse München bzw. zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum 
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime 
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. 
 
Die Einbeziehung der vorgenannten neuen Vorzugsaktien in die bestehende 
Preisfeststellung erfolgt zeitnah zur Zulassung. 
 
Das Grundkapital der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, das an den 
Wertpapierbörsen zu München und Frankfurt am Main zugelassen ist, beträgt derzeit 
661.399.500 € und ist eingeteilt in 601.995.196 auf den Inhaber lautende 
Stammaktien im Nennbetrag von 1,00 € und in 59.404.304 auf den Inhaber lautende 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1,00 €. Das Genehmigte Kapital 
2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung derzeit noch 1.722.600 €. 


 
Weitere Informationen über die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft stehen auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.bmwgroup.com zur Verfügung. 
 
 
München, im Mai 2022 
 
 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
 
 
UniCredit Bank AG 







Aufsichtsratsmitglieder_20.07.2022.pdf


– Seite 1 von 1 –
Tag der Erstellung : 20.07.2022


Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats


Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:


Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer.


Manfred Schoch.


Stefan Quandt.


Stefan Schmid.


Dr. Kurt Bock.


Christiane Benner.


Dr. Marc Bitzer.


Bernhard Ebner.


Rachel Empey.


Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger.


Johann Horn.


Susanne Klatten.


Jens Köhler.


Gerhard Kurz.


André Mandl.


Dr. Dominique Mohabeer.


Anke Schäferkordt.


Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt.


Dr. Vishal Sikka.


Sibylle Wankel


München, im Juli 2022


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


Der Vorstand
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Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats


Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:


Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer.


Manfred Schoch.


Stefan Quandt.


Stefan Schmid.


Dr. Kurt Bock.


Christiane Benner.


Dr. Marc Bitzer.


Bernhard Ebner.


Rachel Empey.


Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger.


Johann Horn.


Susanne Klatten.


Jens Köhler.


André Mandl.


Dr. Dominique Mohabeer.


Anke Schäferkordt.


Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt.


Dr. Vishal Sikka.


Sibylle Wankel.


Dr. Thomas Wittig


München, im April 2022


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


Der Vorstand
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Auszug aus dem Unternehmensregister


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


München


Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats


Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:


•Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer


•Manfred Schoch


•Stefan Quandt


•Stefan Schmid


•Dr. Kurt Bock


•Christiane Benner


•Dr. Marc Bitzer


•Bernhard Ebner


•Rachel Empey


•Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger


•Johann Horn


•Susanne Klatten


•Jens Köhler


•Dr. Dominique Mohabeer


•Anke Schäferkordt


•Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt
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Auszug aus dem Unternehmensregister


•Dr. Vishal Sikka


•Sibylle Wankel


•Dr. Thomas Wittig


•Werner Zierer


München, im Januar 2022


Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft


Der Vorstand






